
KW 26 · 2. Juli 2021	 Amtsblatt Elztal � Seite 1 

59. Jahrgang 	 Freitag, 2. Juli 2021 � Folge 26

Auerbach –  Dal lau –  Muckental  –  Neckarburken – Rit tersbach

Amtsblatt der Gemeinde Elztal

Herausgeber: Gemeinde 74834 Elztal · Neckar-Odenwald-Kreis
Telefon (0 62 61) 8 90 30

www.elztal.de · info@elztal.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeisteramt Elztal

Für den Anzeigenteil: HennBauer Medien GmbH · Limbach

Herstellung, Druck und Verlag: HennBauer Medien GmbH
Neugereut 2 · 74838 Limbach

Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Anzeigen-E-Mail: anzeigen@henn-bauer.de

Elztal-Kurier

Amtliche Nachrichten
Satzung für Gebiete ohne Weihnachtsbaumkulturen

Der Gemeinderat der Gemeinde Elztal hat am 27. 1. 2014 aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des § 25 b 
Abs. 1 und 3 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Verbot der Anlegung von Weihnachtsbaumkulturen
In den in dieser Satzung näher bestimmten Gebieten der Gemarkung Muckental dürfen Weihnachtsbaumkulturen nicht angelegt werden 
(Gebiete ohne Weihnachtsbaumkulturen).
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§ 2 Geltungsbereich
(1) Die Gebiete ohne Weihnachtsbaumkulturen sind in der Begrün-
dung zur Satzung beschrieben und umfassen die folgenden Flur- 
stücksnummern:
Gebiets-	Flurstücksnummer	  
nummer	
2872-1	� 1-9, 9/1, 10-12, 17-26, 26/1, 27, 31/1, 1800, 1809, 1810, 

1813, 1818, 1820, 1829/1, 1840, 1846, 1852, 1854, 1860, 
1862, 1865, 1866, 1870, 1880, 1960, 1970, 2030, 2040-2042, 
2044, 2070, 2278-2285, 2287-2289, 2291, 2292, 2293/1, 
2294, 2300, 2302, 2302/1, 2303, 2305, 2305/1, 2307, 2310-
2320, 2335-2343, 2345, 2346, 2500, 2500/1, 2510, 2524, 
2524/1, 2531-2534, 2536, 2537/1, 2537/2, 2538, 2539

2872-2	� 1899, 1909, 1915, 1950 tlw.,1992, 1996, 2005, 2016, 2144, 
2150

2872-3	� 2155,2198, 2200, 2225, 2227, 2235, 2240, 2245, 2252, 2254, 
2375, 2400, 2405, 2409, 2415, 2425, 2455, 2460, 2468, 
2470, 2476, 2477, 2490

2872-4	� 188/1, 190, 192-198, 200 tlw., 201-205, 220, 220/1, 220/2, 
230, 240, 244/1, 246, 250, 300, 330, 404, 410, 412, 419, 422, 
428, 430, 436/1, 443, 460, 462, 470, 476, 480, 484-486

2872-5	� 685, 686, 692, 700, 705, 707, 708, 710-713, 718/1, 718/2, 
718/3, 718/4, 720, 967, 970, 985, 1220, 1220/1, 1220/2, 
1230, 1230/1, 1242, 1242/1, 1290, 1303, 1304, 1310, 1424, 
1486 tlw., 1487

2872-6	� 610, 620, 630, 634, 640, 646, 650, 655, 656, 660, 661, 670
2872-7	� 61/2, 62/6, 63-69, 73-81, 727, 736/1, 737-739, 739/1, 740, 

741, 750, 755, 759, 780, 785, 786, 790, 794, 795, 798, 799, 
802, 804, 804/1, 805, 806, 808, 809, 811, 812, 815, 820, 
823, 824, 826, 830, 874 tlw., 875, 877, 878/1, 880, 883, 884, 
884/1-884/3, 1150, 1155, 1161/2, 1162, 1170, 1180, 1184, 
1454 tlw., 1640, 1642, 1650

2872_8	� 1328-1330, 1421-1423, 1430, 1450, 1454 tlw., 1474, 1476, 
1491, 1512, 1518, 1520, 1530, 1532, 1540, 1680, 1686, 
1690, 1700

2872_9	� 1632, 1634, 1702, 1702/1, 1710, 1717, 1722, 1724, 1726, 
1730, 1732, 1740, 2601-2604, 2607, 2608, 2612

(2) Lage und Abgrenzung der Gebiete ohne Weihnachtsbaumkul-
turen sind in einer Karte im Maßstab 1:5000 violett, gestrichelt um-
randet eingetragen. Die Karte ist Bestandteil der Satzung. Die Sat-
zung mit Karte wird beim Bürgermeisteramt Elztal zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann während der Dienststunden niedergelegt.

§ 3 Befreiungen
(1) Auf Antrag kann die Gemeinde Elztal vom Verbot der Anlegung 
von Weihnachtsbaumkulturen nach § 1 im Einzelfall Befreiung er-
teilen, wenn der Vollzug dieser Bestimmung zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit öffent-
lichen Belangen vereinbar ist (§ 25 b Abs. 3 Satz 3 LLG).
(2) Befreiungen werden von der Gemeinde auf schriftlichen Antrag 
erteilt. Die Voraussetzungen für die Befreiung sind vom Antragstel-
ler nachzuweisen.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1a LLG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen §  1 Weihnachtsbaumkulturen in 
Gebieten ohne Weihnachtsbaumkulturen anlegt.

§ 5 Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Heilung von Verfahrens- bzw. Formvorschriften
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- bzw. Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde/Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 

die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die 
Bekanntmachung nach der GemO verletzt worden sind.
Elztal, den 27. 1. 2014	 Eckl, Bürgermeister

Satzung genehmigt durch das Regierungspräsidium Karlsruhe mit 
Schreiben vom 1. 7. 2020.

Störungsdienste und Notrufnummern
Stadtwerke Mosbach	 06261/8905-36
Polizei	 110
Feuerwehr und Rettungsdienst	 112
Krankentransport	 06261/19222

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und
Familie gibt es unverbindlich, kompetent und kosten-
los im Internet unter www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege?
Wir beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte.

Kontaktdaten:
Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@neckar-odenwald-kreis.de
Scheffelstr. 2, 74821 Mosbach
Hollergasse 14, 74722 Buchen 

Ansprechpartner:
Thomas Bauer: 06261 / 842554
Birgit Scheuermann: 06261 / 842553
Jutta Landwehr: 06281 / 5212-2550 
Jutta Baumgartner-Kniel: 06281 / 5212-2551

Tägliche Öffnungszeiten –
 um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

Erreichbarkeit und Termine bei der Rathausverwaltung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aktuell zeichnen sich mit unserer lokal sehr niedrigen Inzidenz 
deutliche Lockerungen in fast allen Bereichen ab. Die Beachtung 
und Einhaltung der „Corona-Grundregeln“ sollte uns diesen Stand 
auch sichern können, soweit sich den Virus selbst betreffend keine 
gravierenden Veränderungen ergeben.
In unserer Verwaltung haben wir uns seit Beginn der Pandemie dar-
auf eingerichtet, für Sie zu unseren Dienstzeiten telefonisch und per 
E-Mail erreichbar zu sein. Nach dem ersten Lockdown, wo zunächst 
Termine nur in dringenden Fällen ermöglicht wurden, haben wir 
dann auch den Besuch im Rathaus für Präsenztermine nach vorhe-
riger Terminvereinbarung wieder eingerichtet. So konnten wir gera-
de im viel frequentierten Bürgerbüro die Erledigung Ihrer Anliegen 
in angemessener Zeit, ohne längere Wartezeiten und ohne Warte-
schlangen garantieren. 
Wir erhalten hierzu aus der Bürgerschaft überwiegend positive 
Rückmeldungen. Vor allem wird positiv bewertet, dass man bei den 
zugeteilten Terminen keine Wartezeiten hat und die Erledigung ei-
ner Angelegenheit somit für Sie als Kunden sehr gut zu planen ist. 
Ebenso wird die Dauer von Terminanfrage bis zum Termin als sehr 
kurz und kundenorientiert beschrieben. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass bereits bei der Terminvereinbarung z. B. das Mitbringen not-
wendiger Unterlagen geklärt werden kann.
Inzwischen haben wir unsere internen Abläufe auf dieses System 
ausgelegt und wollen dies mit den Erfahrungen von über einem Jahr 
auch weiterhin so praktizieren bzw. noch weiter optimieren. Alle 
Bürger können sich daher auch zukünftig bei Ihren Anliegen in der 
Verwaltung zuvor telefonisch anmelden und sich dann gewiss sein, 
sehr zeitnah und dann auch zum vereinbarten Termin ohne Warte-
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zeit und ohne Menschenansammlungen in der Wartezone von einer 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bedient zu werden.
Für Terminvereinbarungen erreichen Sie die verschiedenen Stellen 
telefonisch
• �bei Anliegen im Bürgerbüro (vor allem Pass-, Melde-, Gewerbe-

wesen) unter Tel. 06261 8903-17 oder -18
• �bei Anliegen im Standesamtswesen unter Tel. 06261 8903-16
• �bei sonstigen Angelegenheiten direkt bei der zuständigen Sach-

bearbeitung oder zentral unter Tel. 06261 8903- 0
oder per Mail an info@elztal.de oder direkt an die Mailadresse der 
zuständigen Sachbearbeitung.
Für die Terminabstimmung erreichen Sie uns telefonisch während 
der Dienstzeiten täglich von 8–12 Uhr sowie dienstags von 14–16 
Uhr und donnerstags von 14–18 Uhr.
Diese Informationen finden Sie auch auf unsere Homepage unter 
https://www.elztal.de/rathaus-gemeinderat/gemeindeverwaltung/
kontakt-oeffnungszeiten.
Eine aktuelle Aufstellung der Telefonnummern sowie der Mail-Ad-
ressen finden Sie oben stehend.
Es gilt für den Dienstbetrieb im Rathaus daher auch weiterhin:
• �Wir sind für Sie ansprechbar und erreichbar.
• �Rathausbesuche sind nach vorheriger Vereinbarung immer mög-

lich.
• �Für den Zutritt ins Verwaltungsgebäude gilt die Pflicht, einen me-

dizinischen Mund-Nasenschutz (OP-Masken oder Masken der 
Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Normen) 
zu tragen.

Wir wünschen Ihnen eine stabile Gesundheit!
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Elztal sucht ab 1. August 2021
eine Reinigungskraft (m/w/d)

für das Rathaus Dallau in Teilzeit (11,5 Std./Woche) als unbefriste-
te Beschäftigung.
Ihre Tätigkeit:
Sie reinigen einen Teil der Rathausfläche und vertreten sich mit ei-
ner Kollegin bei Abwesenheit gegenseitig für die Gesamtfläche. Die 
Reinigung erfolgt täglich und nach Ende der regulären Dienstzeiten.

Ebenso wird ab 13. September 2021 
eine Reinigungskraft (m/w/d)

für das Dorfgemeinschaftshaus Neckarburken in Teilzeit (15 Std./
Woche) als befristete Beschäftigung gesucht.
Ihre Tätigkeit:
Sie reinigen die gesamte Fläche des Gebäudes. Die Reinigung erfolgt 
täglich und außerhalb der Nutzungszeiten der Einrichtung. Nach 
Veranstaltungen kann es zu zeitlichen Abweichungen kommen. Die 
Reinigung erfolgt während der Schulzeit und zusätzlich an zwei Fe-
rienwochen im Schuljahr. 
Die Tätigkeit ist zunächst bis zum 31.07.2022 befristet. Eine an-
schließende Weiterführung der Beschäftigung in anderem Umfang 
kann in Aussicht gestellt werden.

Die Stellenvergabe beider Bereiche an eine Person wird aus organi-
satorischen Gründen ausgeschlossen.

Ihre Qualifikationen und Kompetenzen:
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Reinigungsbereich 
und führen Ihre Arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich 
durch. Wir setzen eine kollegiale Zusammenarbeit mit den vorhan-
denen Kräften voraus.
Wir bieten Ihnen:
• �eine klar definierte Tätigkeit, die Sie zeitlich flexibel erbringen 

können,
• �eine Vergütung bis Entgeltgruppe E2 auf Grundlage des TVöD.

Menschen mit Schwerbehinderung erhalten bei gleicher Eignung 
den Vorzug. Die Informationen zur Datenerhebung nach Art. 13 
EU-DSGVO können Sie unserer Homepage unter www.elztal.de/
datenschutz entnehmen.

Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis zum 13. Juli 2021. Bitte senden Sie diese an die Ge-
meinde Elztal, Personalamt, Hauptstraße 8, 74834 Elztal oder per 
E-Mail an info@elztal.de (bitte nur eine PDF-Datei als Anhang). Bei 
schriftlichen Bewerbungen fügen Sie bitte nur Kopien bei, da wir 
Ihre Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichten.
Nähere Informationen erhalten Sie gerne bei Herrn Fütterer,  
Gebäudeverwaltung, Tel.: 06261-890328 oder Herrn Hornung, Per-
sonalabteilung, Tel.: 06261-890320.

mailto:info@elztal.de
mailto:info@elztal.de
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Ortsteil Rittersbach: 
Sitzung Ortschaftsrat 
Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag, 
13. Juli 2021, um 19.00 Uhr im Rathaus in Rittersbach. Die Besucher 
werden gebeten, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Weitere Hy-
gienemaßnahmen, wie ausreichend Abstand zwischen den Sitzplät-
zen und Bereitstellung von Desinfektionsmittel werden erfolgen.
Tagesordnung:
TOP 1: �Informationen über Angelegenheiten des Ortsteils Ritters-

bach
TOP 2: Baugesuche (soweit vorliegend)
TOP 3: Verschiedenes
TOP 4: Anfragen und Anregungen der Bürger und Ortschaftsräte
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Roland Zimmermann, OV

Abteilung Auerbach
Am Samstag, den 3. Juli, findet die nächste Altpapiersammlung 
statt. Bitte stellen Sie ihr Papier ab 7.00 Uhr zur Abholung bereit. 
Die blauen Tonnen bitte bereits am Freitag an den Straßenrand stel-
len. Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit das Papier selbst 
in die bereitgestellten Container zu werfen.

Ebenfalls am Samstag findet eine Übung der Einsatzabteilung statt. 
Teilnehmer bitte beim Abteilungskommandanten anmelden.

Neue Corona-Verordnung: 	  
Inzidenzstufe 1 bringt seit Montag erhebliche Lockerungen 
im Neckar-Odenwald-Kreis
Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung des Landes kom-
plett überarbeitet. Entsprechend der neuen Regelungen hat das Ge-
sundheitsamt am Sonntag bekannt gemacht, dass die vom Landes-
gesundheitsamt veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis den 
Schwellenwert von 10 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit 
fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten hat.
Daher gelten seit Montag, 28. Juni, die erheblichen Lockerungen der 
Inzidenzstufe 1. So sind Treffen im privaten oder öffentlichen Raum 
mit 25 Personen erlaubt. Nachweislich Getestete, Geimpfte oder Ge-
nesene werden nicht mitgezählt. Private Veranstaltungen, beispiels-
weise Trauungen oder Geburtstage, können im Freien ohne Mas-
ken- oder Abstandspflicht mit bis zu 300 Personen durchgeführt 
werden. In geschlossenen Räumen ist dies nur erlaubt, wenn alle 
Personen nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. 
Öffentliche Veranstaltungen, beispielsweise Konzertaufführungen 
oder Flohmärkte, können im Freien ohne Masken- oder Abstands-
pflicht mit bis zu 300 Personen durchgeführt werden. Besteht zu-
sätzlich Maskenpflicht dürfen im Freien sogar bis zu 1.500 Personen 
teilnehmen. In geschlossenen Räumen sieht die Inzidenzstufe 1 un-
terschiedliche Modelle vor, die es zum Teil erlauben, Veranstaltun-
gen ohne Abstandspflicht durchzuführen. In Freizeiteinrichtungen, 
beispielsweise Schwimmbädern und Freizeitparks, wiederum gelten 
im Freien oder in geschlossenen Räumen keine Beschränkungen 
hinsichtlich der Personenanzahl. Gleiches gilt für Bibliotheken, Bü-
chereien, Archive, Museen, Galerien sowie Gedenkstätten. Weiter-
hin gelten beim Besuch von Veranstaltungen oder öffentlicher Ein-
richtungen die örtlichen Hygienekonzepte. Auch die Kontaktdaten 
müssen erfasst werden.
Für den Einzelhandel sowie Dienstleistungs- oder Handwerksbe-
triebe mit Kundenverkehr bestehen keine besonderen Regelungen, 
wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Auch in der Gastronomie, in 
der Beherbergung und in Vergnügungsstätten bestehen keine be-
sonderen Regelungen oder Begrenzungen der Personenzahl, wenn 
ein Hygienekonzept vorliegt und die Kontaktdaten erfasst werden.
In Schulen, Kindertagesstätten und der Kindertagespflege findet 
weiterhin Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt. Beim 
Sport im Freien oder in geschlossenen Räumen bestehen keine be-

sonderen Einschränkungen. Für Wettkampfveranstaltungen gelten 
separate Bedingungen. 
Die Inzidenzstufe 1 trägt dem glücklicherweise entspannten Infekti-
onsgeschehen im Kreis Rechnung. Die Regelungen ziehen aber auch 
ganz klare Grenzen für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder 
steigen. Überschreitet der Kreis also an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen den Schwellenwert von 10 Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
wohner, werden Lockerungen zum Teil wieder zurückgenommen. 
Es gilt dann die Inzidenzstufe 2.
Nähere Informationen zu den Regelungen des Landes sind unter 
folgenden Links abrufbar:
• �https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/datei 

en/PDF/Coronainfos/210625_9.CoronaVO.pdf
• �https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/datei 

en/PDF/Coronainfos/210625_Auf_einen_Blick_DE.pdf
Alle betroffenen Einrichtungen werden gebeten, sich über die Be-
dingungen für die eigene Branche genau zu informieren und diese 
an Kunden, Besucher und Teilnehmer von Angeboten zu kommu-
nizieren.

Die KWiN informiert:
Vereinssammlungen für Altpapier als Straßensammlung
Die Altpapier-Sammlungen durch Vereine im Neckar-Odenwald-
Kreis finden im Monat Juli regulär als Straßensammlungen statt, das 
heißt, das Altpapier wird von den Vereinen am Grundstück abge-
holt. Die Sammlungen sind im Entsorgungskalender von AWN und 
KWiN mit dem Altpapierbündel-Symbol aufgeführt.
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.

Neue Kennzeichnung für Kunststoff-Einwegartikel
Es ist einfach unappetitlich, wenn man auf der Liegewiese gleich ne-
ben dem Handtuch eine Zigarettenkippe entdeckt, einen weggewor-
fenen Trinkbecher aus Kunststoff, oder gar benutzte, schmutzige 
Hygieneartikel. Abgesehen vom Ekel-Faktor sind sie eine Gesund-
heitsgefahr für Mensch und Tier. Auch diese Gesundheitsgefahr ge-
winnt allmählich an Bekanntheit, nicht zuletzt durch Berichte über 
Kunststoffabfälle in den Mägen von Fischen, Meeresvögeln oder 
Walen. Sie sind mit einem Bauch voller Kunststoff verhungert, ver-
blutet, oder haben sich in Kunststoffschnüren und Netzen verfan-
gen. Das einheimische Wild, sowie freilaufende Haus- und Nutz-
tiere sind von dieser Gefahr an Straßenrändern oder Ausflugszielen 
aber ebenfalls betroffen. 
Anders als bei Papier-Abfällen kann es tatsächlich bis zu mehreren 
Jahrhunderten dauern, bis Kunststoffe in der Natur vollständig ab-
gebaut sind. Vielen VerbraucherInnen ist gar nicht klar, dass sie Ge-
genstände aus oder mit Kunststoff benutzen, und welche Folgen de-
ren achtloses Wegwerfen haben kann. Es beginnt daher ab Juli 2021 
eine EU-weite Pflicht zur Kennzeichnung von bestimmten kunst-
stoffhaltigen Einwegprodukten, also Gegenständen, die nach ein-
maligem Gebrauch zu Abfall werden. Schrittweise müssen immer 
mehr Gegenstände auf der Verpackung mit Bild und Text gekenn-
zeichnet sein, dass es sich um kunststoffhaltige Produkte handelt. 
Für die neuen Kennzeichnungen gibt es mehrere ähnlich gestaltete 
Bild-Motive. 

Aufgrund der Häufigkeit der weggeworfenen Gegenstände beginnt 
diese Kennzeichnung mit kunststoffhaltigen Filtern in oder für Ta-
bakwaren, Artikeln zur Monatshygiene und Feuchttüchern. Weitere 
Produkte sollen folgen. Ein Verbot für diese Produkte ist noch nicht 
in Sicht, weil es für sie derzeit keine ökologisch sinnvolleren Alter-
nativen gibt. Eine Ausnahme bilden die Coffee-to-go Einweg-Be-
cher: Für sie und andere Einweg-Getränkebecher gibt es inzwischen 
Mehrweg-Alternativen. Daher dürfen sie ab Juli nicht mehr produ-
ziert werden, der Handel darf aber Restbestände noch abverkaufen. 
Zugleich mit der Pflicht zur Kennzeichnung von Einwegkunststof-
fen sollen auch Getränkebehälter fest mit den Deckeln verbunden 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_Auf_einen_Blick_DE.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_Auf_einen_Blick_DE.pdf
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sein, so dass die losen Deckel nicht mehr versehentlich in der Natur 
landen können.
Egal aber ob aus Kunststoff oder nicht: Abfälle gehören in die dafür 
vorgesehenen Tonnen, in die Restmülltonne, Bioenergietonne, Ver-
packungstonne und die Altpapiertonne.
In die Natur entsorgt treffen sie auf jeden Fall die Falschen: Tiere, 
die daran verenden, Böden, die verschmutzt werden und die Allge-
meinheit, die für die Beseitigung von „wildem Müll“ bezahlen muss.
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.

Ausschreibung Anwärter gehobener Justizdienst oder geho-
bener Gerichtsvollzieherdienst
Auf 1. September 2022 werden im Bezirk des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe Anwärter für den gehobenen Justizdienst (m/w/d) und 
Anwärter für den gehobenen Gerichtsvollzieherdienst (m/w/d) 
eingestellt. Bewerben kann sich, wer das Abitur, Fachhochschul-
reife oder einen anderen zum Hochschulzugang berechtigenden  
Bildungsstand erworben hat, die deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 
116 GG) oder eine der sonstigen Staatsangehörigkeiten gemäß § 7 
Beamtenstatusgesetz besitzt und die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in ein Beamtenverhältnis (z.B. gesundheitliche 
Eignung) erfüllt.
Bewerbungen sind jeweils im Wege des Onlinebewerbungsverfah-
rens an das Oberlandesgericht Karlsruhe (www.olg-karlsruhe.de)   
zu senden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2022. 
Informationsmaterial kann von der Homepage des Oberlandesge-
richts Karlsruhe (www.olg-karlsruhe.de) abgerufen oder beim Ver-
waltungsleiter des Amtsgerichts Mosbach, Herrn Klump (Tel.Nr.: 
06261-87 611) angefordert werden.

Schulnachrichten

Computerschreiben mit 10 Fingern – online 
Im Zeitalter der Digitalisierung ist das Tastaturschreiben mit 10 
Fingern ein unbedingtes Muss – ob für die Schule, den Beruf, das 
Studium oder im Privatleben. Der dreiteilige Kompaktkurs „Com-
puterschreiben“ mit Dozentin Dorothea E. Fudickar ist bereits für 
Schüler ab der 5. Klasse geeignet. 
Er startet am Dienstag, 20. Juli, um 17.00–19.00 Uhr und wird je-
weils online über Zoom ausgestrahlt. Anmeldungen nimmt die 
VHS-Geschäftsstelle unter Tel.: (0 62 61) 918660-0 oder www.vhs-
mosbach.de entgegen.

Teenie-Yoga – Online 
Lust etwas Neues zu probieren? Ein Yoga-Kurs speziell für Teenies 
soll junge Leute in die Welt des Yoga einführen. Mit Bewegungs-
übungen, Musik, fantasievollen Geschichten und Atemübungen 
lernt man sich selbst besser kennen und anzunehmen, Emotionen 
rauszulassen und mit inneren Kraftquellen in Kontakt zu kommen. 
Der achtteilige Kurs mit Dozentin Marie Bauer startet am Mitt-
woch, 7. Juli, um 17.30–18.45 Uhr und wird online über Zoom aus-
gestrahlt. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter Tel.: 
(0 62 61) 918660-0 oder www.vhs-mosbach.de entgegen.

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

74834 Elztal-Dallau, Kirchenstr. 10, Tel. 06267/2765
pfarramt.dallau@kath-elf.de  www.kath-elf.de

Gottesdienste vom 3./4. 7. bis 9. 7. 2021
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros, per SE-App, über unsere Homepage oder per Mail an an-
meldung@kath-elf.de

Sonntag, 4. 7. – 14. SONNTAG IM JAHRESKREIS – Kollekte für 
den Heiligen Vater (Peterspfennig)
Elztal
Mu (Sa)	 18.00 Uhr Beichtgelegenheit
Mu (Sa)	 18.30 Uhr Messfeier 
Da	 10.15 Uhr Festgottesdienst zur Erstkommunion
Mu	 14.00 Uhr Taufe 
Nb	 20.00 Uhr �Ökum. Gottesdienst mit Johannisfeuer (Pfarr-

hof ev. Kirche)
Limbach 
Wag (Sa)	18.00 Uhr Beichtgelegenheit
Wag (Sa)	18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Krum	 10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier	 	
Fahrenbach
Fa	 10.00 Uhr �Ökumen. Gottesdienst (Vorplatz Senioren-

heim)
Ro	 10.15 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Liedern und Texten für eine kurze persönliche 
Besinnung vor und nach dem Kommunion-
empfang (bis 12.30 Uhr, ohne Anmeldung)

@	 19.30 Uhr �Zoom-Impuls Tamar – eine Frau im Stamm-
baum Jesu

Montag, 5. 7. 
@	 18.30 Uhr Rosenkranz/Andacht im Livestream
Dienstag, 6. 7. 
Krum	 18.00 Uhr Rosenkranz
	 18.30 Uhr �Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Livestre-

am, Kollekte für die Pfarrcaritas
Tr	 18.30 Uhr Messfeier mit Anbetung 
Mittwoch, 7. 7. 
Au	 18.30 Uhr Messfeier mit Anbetung 
Bals	 18.30 Uhr �Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Live- 

stream, Kollekte für den Besuchsdienst
@	 20.00 Uhr Zoom-Impuls Krafttankstellen 
Donnerstag, 8. 7. 
Nb	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream (ev. Kirche)
Ro	 18.30 Uhr Schülergottesdienst
Freitag, 9. 7. 
Mu	 18.30 Uhr Messfeier mit Anbetung 
Ri	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream 

ERSTKOMMUNION 2021
Die Erste Heilige Kommunion feiern
am 4. 7. 2021, Pfarrkirche St. Maria, Dallau
• aus Dallau:� �Pasquale Buonommo, Seraphina Hahn, Filippa Straus, 

Lynette Zipf
• aus Neckarburken: Leni Gimber

Neckarburken
Ökumenischer Gottesdienst
Herzliche Einladung zum ökum. Gottesdienst am Sonntag, 4. 7. 
2021, um 20.00 Uhr im Pfarrhof der ev. Kirche. Diakon Pouria 
Schunder wird zusammen mit Gemeindereferentin Petra Reiß den 
Gottesdienst leiten. Anschließend wird ein Feuer entzündet. Mit 
Getränken, Gesprächen und Liedern lassen wir den Abend ausklin-
gen.

Evangelische Kirchen Auerbach und Dallau 
Evangelisches Pfarramt, Felderweg 6A, 74834 Elztal-Dallau
Tel: 06261-2611 Fax: 06261-3011, pfarramt@ekidua.de, Internet: 
www.ekidua.de
Öffnungszeiten: �Montags          9.00–12.00 Uhr	  

Donnerstags 13.00–16.00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Pfarramt über den Anrufbe-
antworter zu erreichen. Bitte sprechen sie ihre Nachricht auf den AB 
wir rufen zu den Öffnungszeiten zurück!

Die zuständigen Kasualvertreter sind über das Pfarramt zu erfragen!

http://www.olg-karlsruhe.de
http://www.olg-karlsruhe.de
http://www.vhs-mosbach.de/
http://www.vhs-mosbach.de/
http://www.vhs-mosbach.de/
mailto:pfarramt.dallau@kath-elf.de
http://www.kath-elf.de
mailto:pfarramt@ekidua.de
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Gottesdienst am Sonntag (4. 7. 2021)
Dallau		    9.15 Uhr Dekan Folkhard Krall
Neckarburken	 10.15 Uhr Dekan Folkhard Krall       
In Dallau und Neckarburken, finden am Sonntag die Einführungs-
gottesdienste von Diakon Pouria Schunder statt.
In Auerbach ist an diesem Sonntag kein Gottesdienst.
Die Auerbacher Gemeindeglieder sind herzlich nach Dallau einge-
laden!
Für den Besuch der Gottesdienste ist eine Anmeldung erforder-
lich!
Anmeldeschluss ist am Samstag, 3. 7. 202,1 um 13.00 Uhr!
Es besteht die Möglichkeit (bei schönem Wetter), den Gottesdienst 
im Freien mitzufeiern.
Melden Sie sich dazu bitte im Pfarramt oder sprechen Sie auf den 
Anrufbeantworter des Pfarramtes. Gerne dürfen Sie auch eine E-
Mail schreiben.

Wer den Gottesdienst in Neckarburken besuchen möchte, mel-
det sich bitte ebenfalls bis Samstag 13.00 Uhr bei Ralf Backfisch an 
(06261/13226)! 
In Neckarburken findet nach dem Gottesdienst ein Stehempfang 
statt.
Es gelten weiterhin die bereits bekannten Hygiene- und Abstands-
regeln!
Eine Anwesenheitsliste wird geführt!

Sei behütet – Segensfeier für Schwangere 
Am Freitag 2. Juli 2021, findet um 18.00 Uhr im Ökumenischen 
Zentrum in Mosbach-Neckarelz eine Segensfeier für Schwangere 
statt. 
Deshalb laden wir Sie herzlich zu diesem Gottesdienst ein. Partner, 
FreundInnen, Geschwisterkinder, Großeltern und alle, die sich mit 
Ihnen freuen, sind herzlich willkommen. Abstands- und Hygiene-
regeln werden eingehalten!

Planung – Ökumenische Bibeltage – Dallau – Auerbach –  
Neckarburken
Die Ökumenischen Bibeltage sollen in diesem Jahr, voraussichtlich 
im September statt finden.
Gemeinsam wollen wir diese Tage vorbereiten und Ideen für die 
Umsetzung sammeln. 
Dazu treffen wir uns am Montag, 5.Juli, um 20.00 Uhr im ev. Ge-
meindehaus Auerbach.
Herzliche Einladung, wir freuen uns auf dich.

Generalversammlung des ev. Kirchenchores Auerbach
Die Generalversammlung des ev. Kirchenchores Auerbach, findet 
am 21. 7. 2021 um 19.30 Uhr, in der ev. Kirche statt. 
Wichtigster Tagesordnungspunkt, sind die Neuwahlen des Vorstan-
des. 
Es ergeht herzliche Einladung an alle Sängerinnen und Sänger und 
an alle Ehrenmitglieder. Die Vorstandschaft 
Die Versammlung wird unter den aktuell gültigen Hygieneschutz-
maßnahmen durchgeführt!

Evangelische Kirche Fahrenbach und Muckental
Adolf-Weber-Str. 12, 74864 Fahrenbach. Tel.: 06267/284; Mail: 
Pfarramt@ev-fahrenbach.de; Homepage: www.ev.fahrenbach.de 
Bürozeiten des Sekretariats: dienstags von 9.00–13.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Verein-
barung

Beachten Sie bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen An-
dacht geöffnet ist. 

!!!ACHTUNG!!! 
Info zu den Gottesdiensten
Bitte beachten Sie das Schutzkonzept, das in der Kirche ausge-
hängt ist! Alle Gottesdienste werden auch auf YouTube übertra-
gen, der YouTube-Link ist auf unserer Homepage:
www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst

Freitag, 2. 7. 2021
20.00 Uhr	 Posaunenchor „open air“ Sparkassenvorplatz (nach Ab-

sprache)
Sonntag, 4. 7. 2021
10.00 Uhr 	Ökum. Gottesdienst am Seniorenheim mit Posaunen-

chor, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-Landzettel + Dia-
kon Reiner Roos)

	 Nähere Infos siehe unten!
Montag, 5. 7. 2021
18.00 Uhr	 Ökum. Männertreff trifft sich am Minigolfplatz in 

Krumbach
Freitag, 9. 7. 2021
20.00 Uhr	 Posaunenchor „open air“ Sparkassenvorplatz (nach Ab-

sprache)
Samstag, 10. 7. 2021
  9.00–14.00 Uhr Konfi-Tag, Mudau
19.00 Uhr	 Abendgottesdienst, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-

Landzettel)
Sonntag, 11. 7. 2021
10.00 Uhr	 Kindertreff, Trienz 
	 alle Infos zum Kindertreff findet ihr unter:
 	 http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/ oder erhaltet 

ihr durch eine Mail an kigo-trienz@ev-fahrenbach.de

Ökumenischer Freiluftgottesdienst auf dem Vorplatz des  
Seniorenheimes
Wir freuen uns, in Kooperation mit dem Seniorenheim Fahrenbach, 
wieder einen ökumenischen Gottesdienst im Grünen anbieten zu 
können. 
Zu diesem Gottesdienst am Sonntag, den 4. 7. 2021, um 10.00 Uhr 
auf dem Parkplatz an der Wanderbahn beim Seniorenheim (Bahn-
hofstr. 33) laden wir Sie alle herzlich ein. 
Die Heimbewohner werden die liturgische Feier auf vorbereiteten 
Sitzgelegenheiten oder auch teilweise von den Balkonen ihrer Zim-
mer aus mitfeiern können. 
Alle anderen Gottesdienstbesucher können auf einer gesonderten 
Freifläche unter Einhaltung der Corona-Bedingungen auf vorge-
stellten Stühlen daran teilnehmen.
(So bitten wir besonders darum, die Stühle nicht eigenmächtig zu 
verstellen, damit die Abstände zuverlässig eingehalten werden und 
nach aktuellem Stand auch, dass jeder eine Maske trägt – lockern 
sich die Regeln, teilen wir zu Beginn des Gottesdienstes mit, dass die 
Masken abgesetzt werden können.)
Es gibt nur wenig bis keinen Schatten – bei strahlendem Sonnen-
schein könnte es sich anbieten, als Sonnenschutz einen Regen-
schirm mitzunehmen. 
Bei schlechtem Wetter kann der Gottesdienst nur online stattfin-
den, da die Kapazitätsgrenze in der Kirche mit den Mitgliedern 
des Posaunenchores schon erreicht ist!

Evang. Pfarramt der Friedenskirche Neckarburken 
Wörschelstr. 3a, 74834 Elztal * Tel. 06261 - 2688 
Diakon Schunder 0160 7522979
www.friedensgemeinde-neckarburken.de

Sonntag, 4. Juli – 5. S. n. Trinitatis
10.15 Uhr	 Einsegungunsgottesdienst von Diakon Pouria Schunder 

durch Dekan Krall
20.00 Uhr	 Johannifeuer im Kirchhof
Mittwoch, 07. Juli
10.00–12.00 Uhr Bürozeit
Sonntag, 11. Juli – 6. S. n. Trinitatis
  9.00 Uhr	 Gottesdienst (Diakon Pouria Schunder)

Ev. Friedensgemeinde † Neckarburken
Die ev. Kirchengemeinde sucht für ihre zweigruppige Kindertages-
stätte in Neckarburken ab sofort oder ab dem 1. 9. 2021 eine/n

staatl. anerkannten Erzieher/in
in Vollzeit zu 100%, vorerst befristet.

mailto:Pfarramt@ev-fahrenbach.de
http://www.ev.fahrenbach.de
http://www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst
http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/
mailto:kigo-trienz@ev-fahrenbach.de
http://www.friedensgemeinde-neckarburken.de
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Von den Bewerbern (m/w/d) erwarten wir:
ü �erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit staatl. Anerken-

nung
ü Engagement, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit
ü Wertschätzender Umgang mit Kindern, Eltern, Team
ü Kenntnisse des Bildungsplanes Baden-Württemberg
Bei Interesse melden Sie sich gerne telefonisch unter 06261/14129 
oder schicken Sie uns direkt ihre Bewerbungsunterlagen an die Ad-
resse Ev. Kita Neckarburken, Schillerstraße 8 74834 Elztal.
Mail: kiga.neckarburken@gmx.de

Ev. Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach
Kirchgasse 4, 74743 Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/370, 
Email: info@ev-grosseicholzheim.de, Internet: www.ev-grossei 
cholzheim.de

Samstag, 3. 7.
10.00 Uhr	 Jungschar „Blitz Kids“ im Hof vor dem Gemeindehaus 

Großeicholzheim
16.00 Uhr	 Krabbelgottesdienst (Ev. Kirche Großeicholzheim)
Sonntag, 4. 7. – 5. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr	 Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Sybille Kircher)
10.00 Uhr	Gottesdienst Rittersbach (Präd. Sybille Kircher)
11.00 Uhr	Gottesdienst mit Livestream Großeicholzheim (Präd. 

Sybille Kircher)
19.00 Uhr	 AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 6. 7.
15.00 Uhr	 Seniorennachmittag in der Kirche Großeicholzheim mit 

Corona-Schutzkonzept
20.00 Uhr	 Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Donnerstag, 8. 7.
20.00 Uhr	 Besuchsdiensttreffen in der Ev. Kirche Großeicholzheim

Krabbel-Gottesdienst am 3. Juli
Am Samstag, den 3. Juli 2021, findet um 16 Uhr der nächste Krab-
bel-Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Großeicholzheim 
statt. Kinder von 0 bis 5 Jahren sind herzlich eingeladen mit ihren 
Geschwistern, Eltern oder Großeltern. Das Thema lautet „Dan-
ke für alles!“. Das aktuelle Corona-Schutzkonzept kommt zur An-
wendung. Für alle Gottesdienst-Teilnehmer ab 6 Jahren besteht eine 
Maskenpflicht.

Vereinsnachrichten

Generalversammlung des Fördervereins der SG Auerbach 
e.V.
Die Generalversammlung des Fördervereins findet am Samstag, den 
3. Juli 2021, um 19.00 Uhr in der Sporthalle Auerbach statt. Die Ver-
sammlung wird unter den aktuell gültigen Hygienebestimmungen 
durchgeführt. Aktuell ist bei der Versammlung eine Testbescheini-
gung, ein Genesenen- oder Impfnachweis vorzulegen bzw. es wird 
ein Test vor Ort unter Aufsicht einer geeigneten Person durchge-
führt. Alle Mitglieder sind recht herzlich eingeladen. Im Anschluss 
ist die Generalversammlung der SG Auerbach e.V.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte:
3. a.)  Vorstand
3. b.)  Schriftführer
3. c.)  Kassenwart
3. d.) Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung

6. Wünsche und Anträge
7. Verschiedenes
Anträge zur jährlichen Mitgliederversammlung sind schriftlich zu 
stellen und müssen sieben Tage vor der Versammlung beim Vorsit-
zenden Michael Thee eingereicht sein.

Generalversammlung der SG Auerbach e.V.
Die Generalversammlung der Sportgemeinschaft Auerbach e.V. fin-
det am Samstag, den 3. Juli 2021, um 20 Uhr in der Sporthalle Auer-
bach statt. Die Versammlung wird unter den aktuell gültigen Hygi-
enebestimmungen durchgeführt. Aktuell ist bei der Versammlung 
eine Testbescheinigung oder ein Genesenen-Impfnachweis vorzu-
legen bzw. es wird ein Test vor Ort unter Aufsicht einer geeigneten 
Person gemacht. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte:
3. a) Vorstand
3. b) Schriftführer
3. c) Abt. Fußball
3. d) Abt. Jugend
3. e) Abt. Tischtennis
3. f) Abt. Gymnastik / Freizeitsport
3. g) Abt. Tennis
3. h) Kassenwart
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung
6. Grußworte
7. Wünsche und Anträge
8. Verschiedenes
Anträge zur jährlichen Mitgliederversammlung sind schriftlich zu 
stellen und müssen sieben Tage vor der Versammlung beim Vorsit-
zenden Mike Heinrich eingereicht sein.

Hähnchenverkauf der SG Auerbach e.V.
Leider kann das Sportfest in diesem Jahr wieder nicht in gewohnter 
Weise stattfinden. Wir bieten dennoch einen Hähnchen- und Pom-
mes Verkauf an!
Preise:
½ Hähnchen 	 5,60 Euro
Portion Pommes	 2,40 Euro
Wann:
Samstag, 10. 7. 2021, 11.00–15.00 Uhr & 17.00–20.00 Uhr
Sonntag, 11. 7. 2021, 11.00–15.00 Uhr & 17.00–20.00 Uhr
Montag, 12. 7. 2021, 11.00–15.00 Uhr
Wo:
Auf dem Festplatz der SG Auerbach
Vorbestellungen bis zum 3. 7. 2021 möglich! Abholung nur nach 
Vorbestellung möglich!
Bitte achten Sie bei der Abholung auf die geltenden Hygienebestim-
mungen. 
Vorbestellungen gerne mit dem verteilten Flyer unter Nennung des 
Namens, des Datum und Uhrzeit und der Anzahl an:
– �Nico Pfeifer, Margeritenstr. 6, 74834 Elztal oder unter WhatsApp 

0160 / 2209994
– �Anja Bansbach, Sonnenhalde 49, 74834 Elztal oder unter Whats 

App 0160 / 3453889 
Es wird auch darauf hingewiesen, dass bei pandemiebedingten Ein-
schränkungen der Verkauf kurzfristig abgesagt werden muss.

mailto:kiga.neckarburken@gmx.de
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Medenrunde 2021
Die Spielergebnisse unserer Mannschaften:
Herren – TC Kirchardt 2		  5:4
Herren60 – TC Heddesheim	 3:6
Herren60 – TC 70 Sandhausen	 6:3

Folgendes Heimspiel findet am kommenden Wochenende statt:
Samstag (3. 7.)
Herren60 – TSG Hardheim/Külsheim (Beginn:14:00 Uhr)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Krähenwald.

DRK Blutspendedienst
Blutspendetermin in Allfeld
Der DRK-Blutspendedienst lädt alle Gesunden zur Blutspende am 
Mittwoch, 28. 7. 2021, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweck-
halle, Höchstberger Str. 20 in BILLIGHEIM / ALLFELD ein.
Eine Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. Bitte nut-
zen Sie dafür den folgenden Link um eine persönliche Uhrzeit für 
Ihre Blutspende zu vereinbaren. 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/billigheim-allfeld. 
Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Ab-
sprache mit den Aufsichtsbehörden und unter den höchsten Hygie-
ne- und Sicherheitsstandards durchgeführt. 
Wie auch in Zeiten der „bekannten“ Grippe gilt: Bitte kommen Sie 
nur zum Blutspendetermin, wenn Sie sich gesund und fit fühlen. 
Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiser-
keit, erhöhte Körpertemperatur) werden und wurden auch in der 
Vergangenheit nicht zur Blutspende zugelassen. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.blutspen-
de.de/informationen-zum-coronavirus. Die kostenfreie Service-
Hotline des DRK-Blutspendedienst steht Ihnen unter 0800-1194911 
zur Verfügung.

Verschiedenes
Historischer Spatenstich für flächendeckenden Glasfaseraus-
bau im Neckar-Odenwald-Kreis
• �Gesamtinvestitionen von über 120 Millionen Euro in 27 

Kommunen
• �Erster Landkreis in Deutschland, der privatwirtschaftlich 

ohne Steuer- und Fördergelder ausgebaut wird
• �Schon 24.000 Haushalte und Betriebe setzen auf einen di-

rekten Glasfaseranschluss im Gebäude
Mosbach/Aglasterhausen, 28. Juni 2021 – Der Startschuss für den 
Glasfaserausbau im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis fiel heute in 
Aglasterhausen. Damit hat das vielbeachtete und bisher einmalige 
Leuchtturmprojekt des Neckar-Odenwald-Kreises und der Breit-
bandversorgung Deutschland (BBV) den nächsten Meilenstein er-
reicht und ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Glasfaser-
ausbaus in Deutschland aufgeschlagen. Der schrittweise Ausbau in 
allen 27 Städten und Gemeinden des Kreises wird voraussichtlich 
bis Ende 2024 dauern. Die Investitionssumme von mehr als 120 
Millionen Euro für das Projekt bringt der Infrastrukturinvestor und 
BBV-Gesellschafter Infracapital auf. 
Zum Spatenstich am Montagnachmittag waren eigens der baden-
württembergische Minister des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen Thomas Strobl und der Minister für Ernährung, Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL aus Stutt-
gart angereist. Zusammen mit Landrat Dr. Achim Brötel, BBV-Ge-
schäftsführer Manfred Maschek, Bürgermeister Thomas Ludwig, 
Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags, sowie zahlrei-
chen Abgeordneten und Bürgermeistern vollzogen die Minister den 
Spatenstich für das Infrastruktur-Jahrhundertprojekt. 
„Heute wird hier damit begonnen, Zukunft zu bauen. Die Digita-
lisierung verändert die Welt und wenn wir weiter in die Digitali-
sierung unseres Landes investieren, investieren wir in unsere Zu-
kunft. Hier sind wir als Land vorangegangen. Wir haben die ersten 
fünf Jahre in diesem Bereich eine Investitionsoffensive beispiellosen 
Ausmaßes gefahren – und mehr als 1,1 Milliarden Euro in diesen 

Bereich investiert und noch einmal 1,4 Milliarden Euro vom Bund 
nach Baden-Württemberg geholt. Diesen Erfolgskurs werden wir 
auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen! Und schon heu-
te wissen wir: Es zahlt sich aus! Vor allem im Gigabit-Bereich ver-
zeichnete Baden-Württemberg einen rasanten Anstieg: Zu Beginn 
der Legislaturperiode hatte 1 Prozent der Haushalte einen Gigabit-
Anschluss, Ende 2020 waren es 57 Prozent – und bald werden es 
noch sehr viel mehr sein. Wir haben ein klares Ziel: Glasfaser soll 
überall dort verlegt werden, wo es gebraucht wird. Das Ausbau-Mo-
dell im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein weiterer, ein neuer Baustein 
beim Breitbandausbau. Ich gratuliere den Menschen hier im Kreis 
zu dieser Pionierarbeit, mit der sie Mut und Entschlossenheit be-
weisen“, sagte der Stellvertretende Ministerpräsident und Digitali-
sierungsminister Thomas Strobl. „Die Digitalisierung ist eine große 
Herausforderung unserer Zeit. Gerade für die Menschen und die 
Unternehmen im Ländlichen Raum ist eine verlässliche Breitband-
versorgung unabdingbar. Ich setzte mich intensiv für dieses Thema 
ein, denn der Erfolg des Projektes wird einen Quantensprung für 
unsere Heimat bedeuten“, sagte Minister Peter Hauk, der gleichzei-
tig Abgeordneter des Wahlkreises Neckar-Odenwald ist.
„Der heutige Tag ist für den Neckar-Odenwald-Kreis in der Tat his-
torisch. Denn wir werden mit dem Ausbaustart zum ersten Land-
kreis in Deutschland, der den Glasfaserausbau bis in die Gebäude 
flächendeckend ohne einen Cent Steuer- und Fördergelder stemmt. 
Ganz besonders freue ich mich über die extrem hohe Akzeptanz 
bei den Bürgerinnen und Bürgern. Rund 24.000 Haushalte und Ge-
werbebetriebe, die sich schon vor Ausbaubeginn für einen direkten 
Glasfaseranschluss im Gebäude entschieden haben, sprechen für 
sich. Damit setzen wir nicht nur landesweit, sondern auch bundes-
weit ein vielbeachtetes Zeichen für den beschleunigten Ausbau die-
ser Zukunftstechnologie. Und: Das Projekt zeigt in sehr beeindru-
ckender Weise, was sich im Schulterschluss aller Kommunen, vieler 
Vereine und noch mehr engagierter Menschen in einem sehr über-
schaubaren Zeitraum trotz schwierigster Pandemiebedingungen ge-
meinsam erreichen lässt. Ich danke der Infracapital und der BBV 
für das Vertrauen und freue mich auf die weitere enge Zusammen-
arbeit“, betonte Landrat Dr. Achim Brötel.  
„Mit dem heutigen Spatenstich wurde die erste Etappe des Weges 
zum vollständigen Glasfaserausbau im Landkreis erfolgreich zu-
rückgelegt. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg haben auch die 
vielen Vereine, die als Glasfaserbotschafter aufgetreten sind, denn 
mit deren Netzwerken konnten trotz Corona über 40 Prozent der 
Verträge eingeworben werden. Die direkte Auffahrt auf die schnelle 
Datenautobahn ist für jede Kommune ein enorm wichtiger Meilen-
stein auf dem Weg in eine chancenreiche und erfolgreiche Zukunft. 
Deshalb wünschen wir uns, dass die Ausbauarbeiten nun genauso 
erfolgreich wie die Vorvermarktung verlaufen werden“, unterstrich 
Bürgermeister Thomas Ludwig. 
„Die erfolgreiche Zusammenarbeit des Landkreises mit der BBV 
und der heutige Spatenstich senden ein wichtiges Zeichen aus, wie 
sich der allseits gewünschte flächendeckende Glasfaserausbau in Ba-
den-Württemberg und weit darüber hinaus beschleunigen lässt. Die 
Zauberworte lauten enge Kooperation, lokale Partner und Netze, 
innovative Produkte und neue Vertriebskonzepte. Und dies für den 
Steuerzahler völlig kostenneutral. In der Tat ist die BBV der bundes-
weit erste Netzbetreiber, der diesen Weg konsequent geht und ei-
nen ganzen Landkreis ausbaut. Entsprechende Projekte in anderen 
Landkreisen sind bereits angelaufen und zeigen, dass unser Konzept 
auf sehr breite Akzeptanz trifft. Unabhängig davon ist es nun unser 
Ziel, den Ausbau in enger Zusammenarbeit mit allen Kommunen 
sanft, schnell und in bester Qualität zu realisieren“, erläuterte BBV-
Geschäftsführer Manfred Maschek.
Die BBV wird nach dem heutigen Spatenstich in Aglasterhausen im 
ersten Bauabschnitt in den Kommunen Obrigheim, Schwarzach, 
Neunkirchen, Neckargerach und Zwingenberg beginnen, da hier 
die Backbone-Anbindung für den Kreis liegt. Im September und 
Oktober folgt der Ausbau in Buchen. Von dort aus wird eine Nord-
Süd-Verbindung über Fahrenbach und Limbach nach Aglasterhau-
sen geschaffen. Danach will die BBV möglichst rasch Osterburken 
ankoppeln. Von diesen vier Baugebieten aus will die BBV den Aus-
bau in alle Richtungen vorantreiben. Ziel ist es, dass der Ausbau im 
Verlaufe des Jahres 2022 in allen Kommunen läuft. Dabei hängt die 
Ausbaugeschwindigkeit von den Planungen ab, da diese die Voraus-
setzung für die Beauftragung der Tiefbauunternehmen sind. Um 
den Ausbau und die Auftragsvergabe zu beschleunigen, arbeitet die 
BBV aktuell bereits kreisweit mit fünf Planungsbüros zusammen.
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29. Juni 2021          Teil A       Stufe: 

1
7 8

2 4 9 3
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2 3
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3 5 7 1
4 9
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6 7 4

8 3 5

3
5 4

2 3 7
3 1 4

7 6
8 5 3

4 5 2
3 4 7
7 1

9 8 5

4
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2 1 8
2 3 6

4 6
6 3 1 9

1 9 3 5
9 8 4 5

9 6 4
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 Sudoku
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1 2 5
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1 7
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9 3 8 2
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6
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4 9 1
1 2 7 8

7
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7 1 3
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8
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2 1
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5
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6
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4 5 2
5 9 7

3 1
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1 2 7 8

7
1 8 6

2 9 1
3 2

3 6 8
4 8

7 1 3
1 5 3 4

5 9 7
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8
1 7 2 6

4 2
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7 2 5 8
8 9

3 5
2 5 4 9

2 1
6 8

Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
BHKW Buchen GmbH

Jörg Specht · Betriebsleiter
Sansenhecken 1 · 74722 Buchen · Telefon 06281/562389

E-Mail j.specht@flohr.de

Stellenausschreibung
Die BHKW Buchen GmbH erzeugt
in seinem Biomasseheizkraftwerk
umweltfreundlich Strom und Wärme 
durch die CO2 neutrale Verbrennung von Rest- und Altholz. Die bei 
der Verbrennung entstehenden Schadstoffe werden durch die mo-
derne Rauchgasreinigung zuverlässig entfernt. Wir suchen Sie für 
einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz als

Elektriker, Heizungsbauer,
Mechatroniker, Schlosser (m/w/d)

Ihre wichtigsten Aufgaben:
•  Betreuung des Biomasseheizkraftwerks mit Kesselanlage   

sowie der weiteren Anlagenteile
•  Störungsaufklärung und -beseitigung
•  Durchführung bzw. Mitwirkung bei Instandhaltungs-   

und Wartungsarbeiten
•  Dokumentation von Betriebs- und Maschinendaten
Ihre Voraussetzungen:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Bereitschaft zur Übernahme von Bereitschafts- und Wechsel-

schichtdiensten (Früh-, Spät- und Nachtschicht auch an den Wo-
chenenden und Feiertagen)

•  Führerscheinklasse B erforderlich, Erfahrung in Führung von Flur-
förderfahrzeugen (Gabelstapler) erwünscht

Was wir bieten:
Wir bieten einen langfristigen, sicheren und interessanten Arbeits-
platz, verbunden mit einer leistungsorientierten Vergütung in einem 
technisch geprägten Arbeitsumfeld.
Für weitere Informationen können Sie gerne unsere Homepage 
unter www.bhkw-buchen.de besuchen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bieten Ihnen die Möglich-
keit uns und das betriebliche Umfeld in einem persönlichen Ge-
spräch kennenzulernen.

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d)
für den Warenausgang und zur Warenaufbereitung in Voll- und Teil-
zeit, Deutschkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich.

Nähere Auskünfte unter Tel.-Nr. (0 62 93) 92 02 25

Firma Schadler GmbH – Warenaufbereitung – 
74743 Seckach-Großeicholzheim · Friedhofstraße 35–37

Familie sucht Wiese oder Obststückle 
als Freizeitgrundstück zum Kauf. Ausschließlich in Dallau 
oder Neckarburken. Gerne mit Hüttchen oder Unterstand.

Kontakt unter 0176/69767867
oder per Email: Wiese.Dallau@gmail.com

Suche VERSTÄRKUNG (w/m/d)
I N T E I L Z E I T / 4 5 0 - E U R O
Haarstudio Angelika Reichert · 74864 Fahrenbach
Telefon (0 62 67) 12 99 · www.haarstudio-angelika.net

gültig vom 2. 7.  
bis 8. 7. 2021

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Pfannenfertiges Gyros 
~ für die schnelle Küche! kg € 8.20
Fan-Griller 
~ die deftige Bratwurst!  100 g € 1.05
Portionswürstchen versch. Sorten

z.B. Lyoner, Gelbwurst, Paprikalyoner, Bierschinken etc. 100 g € 0.95
Frische hausmacher

Leber- und Blutwurst 100 g € 0.80
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  
von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

Wissen, was „abgeht“,

jede Woche neu im Amtsblatt!
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für die vielen Glückwünsche und  
Geschenke anlässlich meiner 

K O N F I R M A T I O N 
am 27. Juni 2021 

Maja Henninger 
Mein besonderer Dank gilt  

Pfarrer Ingolf Stromberger und  
dem Konfirmanden-Helferteam. 

Elztal-Rittersbach, im Juni 2021 

HERZLICHEN DANK

Für die vielen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten anlässlich

unserer Konfirmation
möchten wir uns, auch im Namen unserer Eltern, ganz herzlich bedanken.

 Dallau Auerbach 
 Serena Gimber Maya Bertog Joshua Haber
 Hannes Rothenhöfer Lara Edelmann Christian Schäfer
  Chiara Del Pizzo Adrian Stäublin
  Lotta Schnabel Luis Weiser
 Elztal, im Juni 2021  Emely Weiser
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